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Einheitspakete

pro Bat. der Inf., L. Trp.. Sap. und Art. Abt. 1

pro L. San. Kp., San.Kp. 6

pro chir. Amb. 3

pro San. Abt. Stab (gerechnet als 2. Staffel und 1. Nachschub) 30

pro San. Zug 3

pro Spitalabteilung der MSA. für die Ausrüstung vorgeschobener Det.
und als 2. Nachschubstaffel 100

pro Mob. MSA.-Abt. als dritte Nachschubstaffel 500

Zur Sicherstellung der Verpflegung der auf den verschiedenen Sanitätsdienst-
liehen Stellen zurückbleibenden Schwerverwundeten und zur event. Ausrüstung
der zur Truppe zurückkehrenden Wehrmänner ist es notwendig, eine Dotation an

Notverpflegung und Taschennotportion beizugeben. Dabei wird grundsätzlich an-

genommen, dass die Verwundeten der San. Hstl. der Truppe (Bat. und Abt.; durch
ihre Einteilungseinheit ausgerüstet werden können, dass jedoch diejenigen der

Verbandplätze infolge der Unsicherheit des Wiederauffindens ihrer Truppe von
der Sanitätsformation ausgerüstet werden müssen. Aus diesem Grunde sollten den

Sanitätsformationen noch gewisse Notportionen zugeteilt werden, B. pro San. Kp.
200 Port. Notproviant und 200 Taschennotportionen.

Die erste Lieferung und der Ersatz der Notverpflegung erfolgt durch Besteh

lung der einzelnen Sanitätsformationen bei der zuständigen Verpflegungs-Abteilung.
Es ist also Sache des Einheitskommandanten, dafür zu sorgen, dass im Kriegs- und
Aktivdienst der notwendige Stock an Notverpflegung rechtzeitig bestellt und bei

der Vpf. Abt. bezogen wird. Der Sanitätsproviant wird bei der Kriegsmobilmachung
mit dem Korpsmaterial auf dem Korpssammelplatz übernommen. Ersatz und Nach-
schub durch die nächste rückwärtige Sanitätsstaffel.

Durch die Verteilung des Verpflegungsnachschubes einerseits auf dem nor-
malen Nachschubwege über die Verpflegungsabteilung (Verpflegung der Einheit
plus Notverpflegung) und auf dem sanitätsdienstlichen Nachschubweg (Sanitätspro-
viant) anderseits wird die Sicherheit in Lieferung und Ersatz der für die Ver-
wundeten benötigten Verpflegungsmittel erhöht.

Die Cliches sind uns in verdankenswerter Weise durch die Redaktion der „Viertel-
Jahresschrift für Schweiz. Sanitätsoffiziere" vom Verlag Benno Schwabe, Basel, zur
Verfügung gestellt worden.)

Zur Neuordnung des Wehrmannsschutzes
Hptm. O. S c h ö n m a n n Basel

Ende Februar dieses Jahres hat das Bundesamt für Sozialversicherung den

Kantonsregierungen und den wirtschaftlichen Spitzenorganisationen den Bericht
einer eidg. Expertenkommission über den Erwerbsersatz für Wehrmänner zur Ver-
nehmlassung vorgelegt. Das neue Bundesgesetz soll die auf Vollmachtenrecht be-
ruhenden Bundesratsbeschlüsse über die Lohn- und Verdienstersatzordnung er-
setzen.
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Die Vorschläge der Expertenkommission halten sich weitgehend an die bis

herige Regelung, weil diese sich sowohl in administrativer wie in sozialer Hin-
sieht im allgemeinen bewährt hat. Kein vernünftiger Mensch will heute den im

Jahre 1940 eingeführten Rechtsanspruch der Wehrmänner auf teilweisen Ersatz
ihres Erwerbsausfalles während der Militärdienstzeit mehr aufgeben. Die Rückkehr
zum System der Militär-Notunterstützung, wie es während des ersten Weltkrieges
bestand, wird aus materiellen und psychologischen Gründen als unmöglich emp-
funden. Unwidersprochen gilt heute der Grundsatz, dass der Staat während der
Zeit, da er seine Bürger zur Verteidigung der Grenzen oder des Landes aufbietet,
im Rahmen des wirtschaftlich Tragbaren und Möglichen für ihre Familien zu sor-

gen habe. Die Weiterführung der Lohn- und Verdienstersatzordnung ist aus sozial-

politischen Erwägungen eine undiskutable Notwendigkeit. Der Vorschlag der Ex-

pertenkommission ist als gut ausgewogene Vorlage zu betrachten.
Die Überführung der Vollmachtenbeschlüsse auf dem Gebiet des Wehrmann-

Schutzes in die ordentliche Gesetzgebung ist heute nicht nur ein materiell, sondern
auch zeitlich dringendes Problem geworden. Auf Ende 1952 sollen bekanntlich alle

Vollmachtenbeschlüsse aufgehoben werden. Es ist deshalb sehr zu hoffen, dass die

Schaffung des neuen Bundesgesetzes über die Erwerbsersatzordnung für Wehr-

mannet- keine weiteren Verzögerungein mehr erleide.

Delegierten-Versammlung
des Verbandes Schweiz. Fouriergehilfen

vom 5. 6. Mai 1951 in Bern

Wieder einmal gehört eine Delegierten Versammlung des Verbandes Schweiz.

.Fouriergehilfen der Vergangenheit an. Es war, wie immer, eine schöne Tagung.
Der Samstag-Nachmittag war der Präsidialkonferenz reserviert, und der Abend

gehörte der Geselligkeit. Der Sektion Bern gehört der Dank aller Teilnehmer für
die gebotene Abendunterhaltung, die mit der Trachtengruppe Bern-Stadt, dem

Conferencier Jucker und dem flotten Tanzorchester reiche Abwechslung bot.

Am Sonntag wurde vorgängig der Delegierten-Versammlung die Presse kurz
über Geschichte und heutige Stellung des Verbandes orientiert. Es hat sich auch

diesmal wieder deutlich gezeigt, dass eine solche Aufklärung für einen jungen
Verband äusserst wertvoll ist.

Punkt 10 Uhr konnte Zentralpräsident Wm. Hauser im schönen Saal des

Bernerhofes mit der Abwicklung der Traktanden beginnen. Nachdem die Gäste,

unter denen man Oberstbrigadier Rutishauser, Chef des Oberkriegskommissariates.
Oberst Steiner, Kreiskommandant und Vertreter der Behörden des Kantons Bern,
Oberst Studer vom Oberkriegskommissariat, Oberstlt. Gullotti, Vertreter des Ge-

meinoerates von Bern, Oberstlt. Lehmann. Redaktor des Fachorgans ,,Der Fourier"
und zahlreiche Vertreter der militärischen Verbände bemerken konnte, begrüsst

waren, begann der Zentralpräsident über die Tätigkeit des vergangenen Jahres zu
referieren. Die Vereinigung der beiden Fachorgane „Der Fourier" und „Die
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